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	▶ Sachliche Billigkeitsgründe
ungeklärte erbenstellung als rechtfertigung für einen zinserlass?

| § 233a AO ist grundsätzlich so konzipiert, dass Nachzahlungs- oder Erstat-
tungszinsen unabhängig vom Grund der eingetretenen Verzögerungen und 
Verschuldensfragen entstehen. Das Gesetz nimmt es somit bewusst in Kauf, 
dass in diesen Fällen über einen langen Zeitraum Zinsen nach § 233a AO anfal-
len können. Grundsätzlich widerspricht also eine Billigkeitskorrektur bei über-
langem Zinslauf dem gesetzgeberischen Konzept (BFH 3.12.19, VIII R 25/17, 
BStBl II 20, 214). Doch gilt diese Grundaussage auch dann, wenn der betroffene 
Steuerpflichtige aufgrund ungeklärter Erbenstellung weder Zugriff auf den 
Nachlass hat noch in der Lage ist, die Besteuerungsgrundlagen sachgerecht 
zu schätzen? Das FG Düsseldorf (19.5.21, 4 K 2381/20 AO, Rev. BFH: X R 12/21) 
hat auch in einer solchen Konstellation keinen Rechtfertigungsgrund für einen 
Erlass aus sachlichen Billigkeitsgründen gesehen. |

PrAXiStiPP | Welche Bedeutung dem Umstand beizumessen ist, dass der 
Steuerpflichtige nicht in der Lage war, die Besteuerungsgrundlagen vor der 
Steuerfestsetzung/Feststellung (bei Erbengemeinschaften) sachgerecht zu 
schätzen, hat der BFH bislang offengelassen (BFH 1.6.16, X R 66/14, BFH/NV 16, 
1668). In dem der Entscheidung des BFH vom 3.12.19 zugrunde liegenden Sach-
verhalt war eine solche Schätzung hingegen möglich. Eine Konstellation, in der 
– wie vorliegend – eine sachgerechte Schätzung aus rechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen nicht möglich war, lag dem BFH wohl noch nicht zur Entscheidung 
vor. Der Ausgang des Revisionsverfahrens dürfte daher von großer Relevanz sein.
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Das Praxishandbuch Umsatzsteuer im Kfz-Gewerbe war wohl „nie so wertvoll 
wie heute“. Warum? Weil sich in zwei Jahren umsatzsteuerlich selten so viel 
getan hat wie im Zeitraum zwischen der 13. und 14. Auflage des Praxishand-
buchs. Nutzen Sie die 14. Auflage und bringen Sie sich auf den Rechtsstand, 
der im Jahr 2022 gilt. Verschaffen Sie sich Sicherheit in allen umsatzsteuer-
lichen Themen rund um den Kfz-Handel und profitieren Sie auch von wert-
vollen Arbeitshilfen und Checklisten.

Praxishandbuch Umsatzsteuer im Kfz-Gewerbe

Verkauf „Alt gegen Neu“ ab 2022

•  Der verdeckte Preisnachlass hat 
ab sofort ausgedient

•  Was heißt das für die Anwendung 
der Differenzbesteuerung?

Kfz-Handel über die Grenzen
Buch- und Belegnachweis: Steuer-
freiheit mit praxiserprobten Check-
listen sichern

„E-Commerce-Paket“ im 
Kfz-Handel
•  Innergemeinschaftliche 

Fern verkäufe neu geregelt
•  Das besondere Besteuerungs-

verfahren („OSS-Verfahren“)

„Quick Fixes“ greifen ab 2022
•  Neue Regeln für Abhollieferungen 

bei Reihengeschäften
•  USt-IdNr. und Zusammenfassende 

Meldung künftig noch wichtiger
•   Einheitliche Regeln in der EU 

für den Belegnachweis (Gelangens-
bestätigung)

Garantieleistungen
So gehen Sie mit den neuen 
BMF-Vorgaben korrekt um 

Rechnungen/Vorsteuerabzug 
Die neuen Verwaltungsanweisungen 
zu berichtigten Rechnungen und zum 
rück wirkenden Vorsteuerabzug

Wichtige Themen aus dem Praxishandbuch:
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	▶ Testamentsvollstreckung
ist der Vermächtnisnehmer im Verfahren über die erteilung eines 
testamentsvollstreckerzeugnisses förmlich zu beteiligen?

| Der Vermächtnisnehmer ist in dem Testament des Erblassers mit zwei Ver-
mächtnissen bedacht worden, einem Wohnungsrecht und dem vermachten 
Hausrat. Der Erblasser ordnete in seinem Testament die Testamentsvollstre-
ckung in Form einer Abwicklungsvollstreckung an sowie nach erfolgter 
 Erb auseinandersetzung eine daran anschließende befristete Dauervollstre-
ckung. Nach dem Tod des Erblassers beantragte der Testamentsvollstrecker 
die Erteilung eines Testamentsvollstreckerzeugnisses. Der Vermächtnis-
nehmer beantragte daraufhin, an dem Verfahren beteiligt zu werden, was das 
Nachlassgericht aber ablehnte. Zu Recht, wie das OLG Düsseldorf in seinem 
Beschluss vom 4.4.22 bestätigt hat (3 Wx 86/21, Abruf-Nr. 229311). | 

§ 345 FamFG listet für verschiedene Verfahren der freiwilligen Gerichtsbarkeit 
abschließend diejenigen Personen auf, die von Amts wegen oder auf Antrag 
hinzugezogen werden müssen. Im Verfahren zur Ernennung eines Testaments-
vollstreckers und zur Erteilung des Testamentsvollstreckerzeugnisses ist gem. 
§ 345 Abs. 3 FamFG der Testamentsvollstrecker zwingend beteiligt (§ 345 Abs. 3 
S. 1 FamFG). Daneben kann das Gericht die Erben und einen etwaigen Mitvoll-
strecker hinzuziehen (§ 345 Abs. 3 S. 2 FamFG). Der Vermächtnisnehmer zählt 
demgegenüber nicht zum Personenkreis, für den die Vorschrift eine Verfah-
rensbeteiligung vorsieht. Das ist nach dem Wortlaut des § 345 Abs. 3 FamFG 
eindeutig und entspricht überdies dem erklärten Willen des Gesetzgebers.
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